
| 1

2. Juli 2018

KEINE EINTRAGUNG DER GBR BEI FORMWECHSEL EINER GMBH

WIRD EINE GMBH ZU EINER GBR UMGEWANDELT, STELLT SICH DIE FRAGE, OB DIE GBR UND IHRE GESELLSCHAFTER IN
DAS HANDELSREGISTER DER GMBH EINZUTRAGEN SIND. IN DER PRAXIS SIND ENTSPRECHENDE EINTRAGUNGEN BISLANG
IMMER WIEDER ERFOLGT, DER BGH VERNEINTE JEDOCH NUN DEREN NOTWENDIGKEIT. IN DEMSELBEN VERFAHREN HATTE
ER AUSSERDEM DARÜBER ZU ENTSCHEIDEN, WELCHE HAFTUNGSFOLGEN AUS EINER ERFOLGTEN UND GGF. FEHLER-
HAFTEN EINTRAGUNG ENTSTEHEN. (mehr …)
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